
11

Liebe Mandanten,
wer wird sich denn über das Ferienende 
beklagen, wenn der nahende Herbst so viele 
schöne Aspekte mit sich bringt? Natürlich 
könnte man jetzt dem Sommer, dem Meer 
und der Freizeit im Überfluss nachtrauern, 
aber das wäre nicht wirklich zielführend, 
schließlich erwarten uns wundervolle Far-
ben, Stimmungen und feine wie auch kerni-
ge Genüsse. Wir freuen uns darauf, denn wir 
denken immer positiv. So wie Sie hoffentlich 
auch und deshalb arbeiten wir so gut zu-
sammen. 

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner



2

Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB

I M P R E S S U M

V.i.S.d.P.:
Frau Silvia Reiser, Chefredaktion

Bilder und Layout:  
Agentur Oberpfalz Media GmbH & Co. KG , 
Andreas Huber; www.oberpfalz-media.de
Titelbild: © Orwald - depositphotos.com

Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktu-
ellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
tätig. www.schildundpartner.de/AGB.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.



3

I N H A LT

4_Termine September 2018

5_Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

6_Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 
2015:

7_Termine Oktober 2018

8_Keine begünstigte Handwerkerleistung bei Herstel-
lung einer öffentlichen Mischwasserleitung

9_Arbeitslohn bei Weihnachtsgeschenken an Arbeit-
nehmer außerhalb einer Betriebsveranstaltung

9_Kürzung des Vorwegabzugs bei einem gesetzlich 
krankenversicherten Arbeitnehmer mit Altersrenten-
bezug 

10_Angemessenheit der Gewinnverteilung bei einer 
GmbH & Co. KG

11_Einkommensteuerrechtliche Behandlung vergebli-
cher Investitionen in betrügerische Modelle

12_GmbH-Beteiligung als notwendiges oder gewill-
kürtes Betriebsvermögen eines Einzelunternehmers

13_Beschränkte Steuerpflicht für nach Kanada gezahl-
te Rentenversicherungsleistungen

14_Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter 
Wohnungen

15_Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeits-
zimmer bei Verkauf des selbstgenutzten Eigenheims

16_Berücksichtigung einer Umsatzsteuervorauszah-
lung als regelmäßig wiederkehrende Betriebsausgabe

17_Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein angrenzen-
des Gartengrundstück

17_Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags 

auch bei Wechsel der Steuerschuldnerschaft während 
des Erhebungszeitraums

18_Vermietung von Praxisräumen: Kein Vorsteuerab-
zug des Mieters aus den Bauleistungen bei „Durchrei-
chung“ der Baumaßnahmen an den Vermieter

19_Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung 
für Vorsteuerabzug

20_Kurzfristige Nutzungsüberlassung einer Sportan-
lage ist umsatzsteuerpflichtig

21_Kein Unfallversicherungsschutz auf dem Weg vom 
Arzt zum Betrieb

21_Keine anteilige Verdienstgrenze mehr bei kurzfris-
tiger Beschäftigung

22_Sozialversicherungsbeiträge bei der kumulierten 
Auflösung von Arbeitszeitkonten

23_Einvernehmliche Änderung der Miete bedarf der 
Schriftform

24_Ehegattenunterhalt: Auskunftsanspruch auch bei 
hohem Einkommen

25_Zusammentreffen von Behandlungsfehler und 
Patienten-Fehlverhalten

26_Keine Säumniszuschläge auf zurückgewährte 
Steuern nach Anfechtung durch Insolvenzverwalter

26_Haftung des Geschäftsführers nach Insolvenzer-
öffnung

27_Keine Nichtigkeit einer Prüfungsanordnung bei 
auslegungsfähiger Angabe des Adressaten

28_Verdeckte Gewinnausschüttung bei Entgeltum-
wandlung

29_Keine Abfärbung gewerblicher Einkünfte bei 
Verlusten

M A N D A N T E N B R I E F  S e p t e m b e r  2 0 1 8



4I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine September 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Körperschaftsteuer, Soli-
daritätszuschlag 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Umsatzsteuer ⁴ 10.09.2018 13.09.2018 07.09.2018

Sozialversicherung ⁵ 26.09.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. - 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Oktober 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. In den Bundesländern 
und Regionen, in denen der 31.10.2018 kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2018 fällig. Die Beitrags-
nachweise müssen dann bis zum 25.10.2018 übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018

Sozialversicherung⁵ 26.10.2018 entfällt entfällt
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Keine begünstigte Handwerkerleistung 
bei Herstellung einer öffentlichen Mi-
schwasserleitung

Eine steuerbegünstigte Handwerkerleistung 
kann auch durch die öffentliche Hand erfol-
gen. Unerheblich ist, ob die öffentliche Hand 
die Kosten dieser Leistung durch Bescheid 
oder aufgrund eines zuvor geschlossenen 
Vertrags erhebt.

Erforderlich ist aber, dass die Handwerker-
leistung im Haushalt des Steuerpflichtigen 
erbracht wird. Der Haushaltsbezug ist räum-
lich funktional zu verstehen. Die Handwer-
kerleistung kann damit auch außerhalb der 
Grundstücksgrenze durchgeführt werden, 
muss aber immer noch in unmittelbarem 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 
des Steuerpflichtigen stehen und diesem 
dienen. Darunter fallen z. B. Haus- bzw. 
Grundstücksanschlüsse.

E I N K O M M E N S T E U E R

Der Bundesfinanzhof hat zulasten eines 
Grundstückseigentümers entschieden, dass 
der von einem Abwasserzweckverband 
erhobene Baukostenzuschuss für die Her-
stellung einer öffentlichen Mischwasserlei-
tung keine begünstigte Handwerkerleistung 
darstellt. Sein Grundstück wurde an die 
öffentliche Kläranlage angeschlossen. Dafür 
musste in der Straße eine neue Mischwas-
serleitung verlegt werden. Im Gegensatz 
zu einem direkten Grundstücksanschluss ist 
die Mischwasserleitung Teil des öffentlichen 
Sammelnetzes und es fehlt der räumlich 
funktionale Zusammenhang zum Grund-
stück.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Arbeitslohn bei Weihnachtsgeschenken 
an Arbeitnehmer außerhalb einer Be-
triebsveranstaltung

Nicht im Rahmen einer Betriebsveranstal-
tung übergebene Weihnachtsgeschenke im 
Wert von 20 € sind steuerpflichtiger Arbeits-
lohn.

Zum Arbeitslohn gehören alle Vorteile, 
die für eine Beschäftigung gewährt wer-
den; gleichgültig, ob es sich um laufende 
oder um einmalige Bezüge handelt, ob ein 
Rechtsanspruch auf sie besteht und wie sie 
bezeichnet oder gewährt werden. Daher 
sind auch als Geschenke bezeichnete Zu-
wendungen regelmäßig steuerpflichtiger 
Arbeitslohn, wenn sie durch die Beschäf-
tigung veranlasst sind. Etwas anderes gilt 
nur für bloße Aufmerksamkeiten, die auch 
im gesellschaftlichen Verkehr ausgetauscht 
werden. Auch war im Sachverhalt kein 
persönlicher bzw. individueller Anlass etwa 
aus religiösen Erwägungen gegeben, denn 
sowohl nichtchristliche als auch christli-
che Arbeitnehmer erhielten das Geschenk, 
sodass die Übergabe nicht vom persönli-
chen Glauben abhing. Ob die Übergabe auf 
Weihnachtsfeiern wegen des Schichtbetriebs 
und der Vielzahl der Arbeitnehmer organi-
satorisch schwierig ist, ist für die Steuerpflicht 
ebenfalls unerheblich.

(Quelle: Urteil des Hessischen Finanzgerichts)

Kürzung des Vorwegabzugs bei einem 
gesetzlich krankenversicherten Arbeit-
nehmer mit Altersrentenbezug 

Ein verheirateter Rentner war nebenbei 
nichtselbstständig tätig und dabei gesetzlich 
krankenversichert; Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und zur Arbeitslosen-
versicherung fielen nicht an. In seiner Ein-
kommensteuererklärung machte der Rent-
ner Versicherungskosten von über 8.000 € 
geltend, die das Finanzamt unter Kürzung 
des Vorwegabzugs um den Arbeitgeberan-
teil berücksichtigte.

Zu Recht, wie das Finanzgericht München 
entschied. Der Vorwegabzug im Rahmen 
der Günstigerrechnung ist zu kürzen, wenn 
für die Zukunftssicherung des Steuerpflichti-
gen steuerfreie Leistungen erbracht werden. 
Die Arbeitgeberbeiträge zur gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung sind 
solche Zukunftssicherungsleistungen. Der 
Rentner konnte auch einen Vorteil aus die-
sen Zahlungen haben, da er während seiner 
Beschäftigung dem Grunde nach Ansprüche 
aus der gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung als Arbeitnehmer hatte. Seine 
Ansprüche aufgrund des Bezugs der Alters-
rente sind nach den sozialversicherungs-
rechtlichen Vorschriften weggefallen.
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Angemessenheit der Gewinnverteilung 
bei einer GmbH & Co. KG

Nach der Gewinnverteilungsabrede im 
Gesellschaftsvertrag einer GmbH & Co. 
KG erhielt die nicht kapitalmäßig beteiligte 
Komplementär GmbH eine hohe Vorab-
vergütung für ihre Geschäftsführungstätig-
keit und die Übernahme der persönlichen 
Haftung. Tatsächlich entstanden der GmbH 
aber für die Übernahme der Geschäftsfüh-
rungstätigkeit keine Aufwendungen. Ihre 
Gesellschafter Geschäftsführer, zugleich die 
einzigen Kommanditisten der KG, bezogen 
von der GmbH keine gesonderte Vergütung. 
Vielmehr tätigten sie monatliche Entnahmen 
in Höhe eines gleichlautenden Betrags aus 
dem Kapitalstock der GmbH & Co. KG.

Das Finanzamt sah in der Gewinnvertei-
lungsabrede eine unangemessene Gestal-
tung. Es rechnete den der GmbH als Vor-

E I N K O M M E N S T E U E R

abgewinn zugerechneten Betrag je hälftig 
den Kommanditisten als Gewinnanteil zu. 
Andernfalls käme es zu keiner sofortigen Be-
steuerung bei den Gesellschaftern. Vielmehr 
würde sich die Teilhabe der Kommanditisten 
am Gesellschaftsgewinn auf ihre Beteiligung 
an der Komplementär-GmbH verlagern. Die 
Besteuerung würde hierdurch auf spätere 
Zeiträume, in denen der Gewinn zur Aus-
schüttung gelangt, verschoben.

Das Finanzgericht Münster widersprach 
dem Finanzamt. Die Komplementärin habe 
gegenüber der KG einen Anspruch auf eine 
marktgerechte Vergütung für ihre Geschäfts-
führungstätigkeit. Es komme nicht darauf an, 
ob und in welchem Umfang sie die Vergü-
tung an ihre Anteilseigner/Geschäftsführer 
weitergibt.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Einkommensteuerrechtliche Behand-
lung vergeblicher Investitionen in be-
trügerische Modelle

Ein Anleger hatte mit verschiedenen Gesell-
schaften einer Gesellschaftsgruppe Verträ-
ge über den Erwerb und Betrieb mehrerer 
Blockheizkraftwerke (BHKW) geschlossen 
und die entsprechenden Kaufpreise gezahlt. 
Die Zahlungen finanzierte er durch die Auf-
nahme von Bankdarlehn. Das wirtschaftliche 
Risiko aus dem Betrieb sollte beim Anleger 
liegen. Die BHKW wurden jedoch weder 
geliefert noch in Betrieb genommen. Statt-
dessen stellte sich heraus, dass die Initiato-
ren ein betrügerisches Schneeballsystem auf 
den Weg gebracht hatten. In seiner Steuer-
erklärung machte der Anleger gewerbliche 
Verluste aus dem beabsichtigten Betrieb der 
BHKW geltend.

Das Finanzamt berücksichtigte die erklärten 
Verluste nicht, da nach seiner Auffassung 
keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb vorla-
gen. Hierfür hätte es einer Beteiligung der 
Gesellschaften am allgemeinen wirtschaft-
lichen Verkehr bedurft. Dazu war es jedoch 
nicht gekommen.

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge war 
aus Sicht des Anlegers davon auszugehen, 
dass ihm aufgrund seiner Vorauszahlungen 
künftig mehrere BHKW geliefert würden, mit 
denen er elektrischen Strom produzieren 
und daraus Einkünfte erzielen könne. Bei 
Gewerbetreibenden sind Verluste auch dann 
zu berücksichtigen, wenn in der Folgezeit 
keine Einnahmen erzielt werden.
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GmbH-Beteiligung als notwendiges 
oder gewillkürtes Betriebsvermögen 
eines Einzelunternehmers

Notwendiges Betriebsvermögen liegt vor, 
wenn Wirtschaftsgüter zu mehr als 50 % 
eigenbetrieblich genutzt werden. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob diese Wirt-
schaftsgüter in der Bilanz, in der Buchfüh-
rung oder im Anlagenverzeichnis ausgewie-
sen werden. Entscheidend ist die tatsächliche 
Nutzung.

Gewillkürtes Betriebsvermögen liegt vor, 
wenn ein Wirtschaftsgut objektiv geeignet 
und bestimmt ist, den Betrieb zu fördern. 
Eine entsprechende Zuordnung kommt nur 
in Betracht, wenn die betriebliche Nutzung 
zwischen 10 % und 50 % liegt. Die Zuord-
nung muss unmissverständlich erfolgen, z. 
B. durch Aufnahme in die Bilanz oder durch 
Erfassung in der Buchhaltung.

Bei einer Veräußerung oder einer Überfüh-
rung in das Privatvermögen eines zum Be-

triebsvermögen gehörenden Wirtschaftsguts 
sind die darin enthaltenen stillen Reserven 
zu versteuern.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürn-
berg kann die Beteiligung an einer GmbH 
notwendiges Betriebsvermögen eines Ein-
zelunternehmens sein, wenn sie für dieses 
wirtschaftlich vorteilhaft ist. Ein Einzelun-
ternehmer hielt zwar nur 45 % der Anteile 
an einer GmbH, stellte seine bei der GmbH 
dennoch bestehende Machtstellung in den 
Dienst seines Einzelunternehmens. Das 
reichte dem Gericht, um die Beteiligung als 
Betriebsvermögen zu qualifizieren. Ob die 
Aktivierung im Zuge einer Betriebsprüfung 
ggf. unrichtig war, spiele keine Rolle, da der 
Unternehmer auch in den Folgejahren an 
der Bilanzierung der Beteiligung festgehal-
ten habe. Durch die Schenkung der Anteile 
an seine Ehefrau und Kinder habe er einen 
steuerpflichtigen Entnahmegewinn realisiert.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Beschränkte Steuerpflicht für nach 
Kanada gezahlte Rentenversicherungs-
leistungen

Eine Rentnerin lebte seit 2001 in Kanada und 
bezog dort ihre deutsche Rente. Das deut-
sche Finanzamt besteuerte die Rente mit 
dem steuerpflichtigen Teil. Zu Recht, ent-
schied der Bundesfinanzhof.

Mit Kanada besteht ein Doppelbesteue-
rungsabkommen (DBA). Danach werden 
Ruhegehälter im Ansässigkeitsstaat (Kanada) 
besteuert. Sie können aber auch im Quel-
lenstaat (Deutschland) besteuert werden, 
wenn die Beiträge u. a. in Deutschland steu-
erlich abzugsfähig waren.

Zwar modifiziert das DBA zugleich das un-
beschränkte Besteuerungsrecht des Ansäs-
sigkeitsstaats auf Besteuerungsrestriktionen 
im Quellenstaat. Diese Regelung verdrängt 
aber nicht das grundsätzlich eingeräumte 
konkurrierende Besteuerungsrecht Deutsch-
lands.

E I N K O M M E N S T E U E R
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E I N K O M M E N S T E U E R

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete 
möblierter Wohnungen

Eine Wohnungsmiete muss mindestens 66 % 
der ortsüblichen Marktmiete betragen, um 
als voll entgeltliche Vermietung anerkannt zu 
werden. Liegt die vereinbarte Miete dar-
unter, können Vermieter entstandene Wer-
bungskosten nur anteilig geltend machen.

Wird eine Wohnung möbliert oder teil-
möbliert vermietet, kann es zur Ermittlung 
der Marktmiete erforderlich sein, für die 
Möblierung einen Zuschlag zu berücksichti-
gen.

Der Bundesfinanzhof stellte hierzu folgende 
Grundsätze auf:

_Sieht der Mietspiegel für die 
überlassenen Gegenstände einen 
prozentualen Zuschlag oder eine 
Erhöhung des Ausstattungsfaktors 
über das Punktesystem vor, ist diese 
Berechnung für die marktübliche 
Vergleichsmiete heranzuziehen.

_Lässt sich dazu dem Mietspiegel 
nichts entnehmen, ist ein am Markt 
realisierbarer Möblierungszuschlag 
zu berücksichtigen.

_Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf 
die ortsübliche Marktmiete ohne 
Möblierung abgestellt. Ein Möblie-
rungszuschlag, der auf Grundlage 
der linearen AfA ermittelt wird, 
kommt nicht in Betracht. Ebenso 
wenig ist ein prozentualer Mietren-
diteaufschlag anzusetzen.
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Keine Spekulationssteuer auf häusli-
ches Arbeitszimmer bei Verkauf des 
selbstgenutzten Eigenheims

Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung eines Grundstücks/einer 
Wohnung nicht mehr als zehn Jahre, liegt 
ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Ein 
Gewinn daraus unterliegt der Einkommen-
steuer (Spekulationssteuer). Das gilt nicht 
für ein Eigenheim, also wenn das bebaute 
Grundstück/die Wohnung seit Anschaffung/
Herstellung ausschließlich oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde.

Die Finanzverwaltung geht davon aus, 
dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht 
Wohnzwecken dient. Damit müsse bei 
einem privaten Veräußerungsgeschäft der 

auf das Arbeitszimmer entfallende Veräuße-
rungsgewinn der Besteuerung unterworfen 
werden.

Anders sieht es das Finanzgericht Köln. Es 
hat einem Lehrer Recht gegeben, der seine 
selbstgenutzte Wohnung verkaufte und den 
auf das Arbeitszimmer entfallenden Gewinn 
versteuern sollte. Jedenfalls im Rahmen der 
Überschusseinkünfte – der Lehrer erzielte 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – 
und wenn eine weit überwiegende Eigen-
nutzung der Wohnung im Übrigen vorliegt, 
ist ein Arbeitszimmer nicht schädlich. Im 
vorliegenden Fall akzeptierte das Finanz-
gericht die Größe des Arbeitszimmers, das 
knapp unter 20 % der Gesamtwohnfläche 
ausmachte.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R
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Berücksichtigung einer Umsatzsteuer-
vorauszahlung als regelmäßig wieder-
kehrende Betriebsausgabe

Bei einer Einnahmenüberschussrechnung 
sind Ausgaben grundsätzlich für das Kalen-
derjahr anzusetzen, in dem sie geleistet wur-
den. Abweichend von diesem sog. Abflus-
sprinzip sind wiederkehrende Ausgaben, die 
dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor oder 
nach Beendigung des Kalenderjahrs abge-
flossen sind, dem Jahr der wirtschaftlichen 
Zugehörigkeit zuzuordnen. Umsatzsteuer-
vorauszahlungen sind regelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben.

Als „kurze Zeit“ ist i. d. R. ein Zeitraum bis zu 
zehn Tagen anzusehen, d. h. der Zeitraum 
vom 22. Dezember bis zum 10. Januar des 
Folgejahrs. Für die Anwendung der Ausnah-
meregelung muss innerhalb dieser Zeitspan-
ne sowohl der tatsächliche Abfluss als auch 
der Termin der Fälligkeit liegen.

In einem vom Finanzgericht München ent-
schiedenen Fall hatte ein Unternehmer die 
Umsatzsteuervorauszahlung für den Monat 
Dezember 2014 am 7. Januar 2015 begli-
chen. Der abgabenrechtliche Fälligkeitstag 

hatte sich allerdings aufgrund eines Wo-
chenendes auf den 12. Januar 2015 ver-
schoben. Das Finanzamt berücksichtigte die 
Zahlung nicht als Betriebsausgabe für das 
Jahr 2014. Die Zahlung sei schon zu einem 
Zeitpunkt erfolgt, zu dem die Vorauszahlung 
noch nicht fällig gewesen sei.

Das Finanzgericht entschied, dass der Un-
ternehmer die Vorauszahlung noch für das 
Jahr 2014 abziehen dürfe. Der unbestimmte 
Rechtsbegriff „kurze Zeit“ müsse bei dieser 
Fallkonstellation mit mindestens zwölf Tagen 
bemessen werden.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Samstag, Sonntag oder einen gesetzlichen 
Feiertag, so endet die Frist mit dem Ablauf 
des nächstfolgenden Werktags.

E I N K O M M E N S T E U E R
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G E W E R B E S T E U E R

Gewährung des vollen Gewerbesteuer-
freibetrags auch bei Wechsel der Steu-
erschuldnerschaft während des Erhe-
bungszeitraums

Scheidet der vorletzte Gesellschafter wäh-
rend eines Jahrs aus einer Personengesell-
schaft aus, wird aus der Personengesell-
schaft ein Einzelunternehmen. Damit liegen 
für das Jahr des Ausscheidens zwei Steuer-
schuldner (Personengesellschaft und Einzel-
unternehmer) vor.

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist 
in diesem Fall der Gewerbesteuermessbetrag 
auf der Grundlage des Gewerbeertrags des 
gesamten Jahrs unter Berücksichtigung des 
vollen Freibetrags zu ermitteln und sodann 
im prozentualen Verhältnis der von den bei-
den Steuerschuldnern erzielten Gewerbeer-
träge aufzuteilen.

Hinweis: Das Gericht widerspricht damit 
der Vorgehensweise der Finanzverwaltung, 
wonach für jeden der Steuerschuldner eine 
Steuermessbetragsfestsetzung aufgrund des 
von ihm erzielten Gewerbeertrags durch-
geführt wird und dabei der Freibetrag in 
Höhe von 24.500 € auf jeden entsprechend 
der Dauer seiner persönlichen Steuerpflicht 
aufgeteilt wird.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein 
angrenzendes Gartengrundstück

Die Erbschaftsteuerbefreiung für ein Fami-
lienheim beschränkt sich auf das Familien-
heim selbst und den dazugehörigen Grund 
und Boden. Ein angrenzendes Gartengrund-
stück, das im Grundbuch auf einer eigenen 
Nummer eingetragen ist, gehört nicht dazu
.
Eine Alleinerbin war durch Erbfall Eigentü-
merin zweier aneinandergrenzender Flurstü-
cke – eines davon bebaut mit einem Familie-
neigenheim – geworden. Beide Grundstücke 
waren einheitlich eingezäunt und wurden 
auch einheitlich genutzt. In Hinblick auf die 
einheitliche Bezeichnung und Adresse sowie 
die einheitliche Nutzung begehrte sie die 
Steuerbefreiung für das gesamte Objekt als 
wirtschaftliche Einheit.

Dem widersprach das Finanzgericht Düssel-
dorf. Die Steuerbefreiung knüpft an den – in 
einem zivilrechtlichen Sinn zu verstehenden 
– Begriff des mit einem Familienheim bebau-
ten Grundstücks an und nicht an denjenigen 
der wirtschaftlichen Einheit. Ein Grundstück 
im zivilrechtlichen Sinn ist der räumlich 
abgegrenzte Teil der Erdoberfläche, der im 
Grundbuch auf einer eigenen Nummer ein-
getragen ist. Daher war die Steuerbefreiung 
nur für das mit dem Familienheim bebaute 
Grundstück zu gewähren.
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U M S AT Z S T E U E R

Vermietung von Praxisräumen: Kein 
Vorsteuerabzug des Mieters aus den 
Bauleistungen bei „Durchreichung“ der 
Baumaßnahmen an den Vermieter

Im Mietvertrag eines Arztes war vereinbart, 
dass er die Räumlichkeiten für Zwecke seiner 
Praxis umbauen durfte. Hierfür zahlte ihm 
der Vermieter einen Baukostenzuschuss von 
500.000 € zzgl. Umsatzsteuer (95.000 €). 
Sollte der Arzt ausziehen, musste er die Um-
baumaßnahmen nicht rückgängig machen.

Der Arzt erklärte steuerpflichtige Umsätze 
in Höhe des Baukostenzuschusses sowie 
Vorsteuerbeträge aus den Rechnungen der 
Handwerker. Das Finanzamt versagte den 
Vorsteuerabzug, forderte jedoch die Um-
satzsteuer von 95.000 €.

Zu Recht, wie das Sächsische Finanzgericht 
entschied. Voraussetzung für den Vorsteuer-
abzug sei, dass der Unternehmer die Leis-
tungen für seine wirtschaftlichen Tätigkeiten 
zu verwenden beabsichtige und ein direkter 
und unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
Eingangs- und Ausgangsumsatz vorliege. 
Zwar bestehe mit der „Durchreichung“ der 
durch den Arzt in Auftrag gegebenen Bau-
maßnahmen an den Vermieter ein direkter 
und unmittelbarer Zusammenhang. Der 
Vorgang stelle jedoch keine Leistung gegen 
Entgelt dar. Ein steuerbarer Umsatz liege 

damit nicht vor. Auch sollten die gemieteten 
Räume als Arztpraxis zur Erbringung steu-
erfreier Leistungen dienen. Ein Vorsteuerab-
zug war damit ausgeschlossen. Gleichwohl 
schuldete der Arzt die in seiner Rechnung 
unberechtigt ausgewiesene Umsatzsteuer.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Hinweis: Der Arzt kann die Rechnung bei 
Vorliegen der Voraussetzungen berichtigen 
und sich die ausgewiesene Umsatzsteuer 
vom Finanzamt erstatten lassen.
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U M S AT Z S T E U E R

Keine überhöhten Anforderungen an 
Rechnung für Vorsteuerabzug

Eine Rechnung muss, um zum Vorsteuerab-
zug zu berechtigen, insbesondere Angaben 
zu der dem Leistenden erteilten Steuernum-
mer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer, zur Menge und Art (handelsübliche 
Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände 
und zum Umfang und zur Art der sonstigen 
Leistung sowie zum Zeitpunkt der Lieferung 
oder sonstigen Leistung enthalten. Entschei-
dend ist, dass die Rechnungsangaben es der 
Finanzverwaltung ermöglichen, die Entrich-
tung der Umsatzsteuer und ggf. das Beste-
hen des Vorsteuerabzugsrechts zu kont-
rollieren. Deshalb dürfen keine überhöhten 
oder unzumutbaren Anforderungen an die 
Rechnung gestellt werden.

So kann sich z. B. die grundsätzlich erfor-
derliche Angabe des Kalendermonats, in 
dem die Leistung erfolgte, aus dem Ausstel-
lungsdatum der Rechnung ergeben, wenn 
nach den Verhältnissen des Einzelfalls davon 
auszugehen ist, dass die Leistung in dem 
Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung 
ausgestellt wurde. Dabei muss das Finanz-
amt auch ergänzende zusätzliche Informa-
tionen des Steuerpflichtigen berücksichtigen 
und darf sich nicht auf die Prüfung der 
Rechnung selbst beschränken.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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U M S AT Z S T E U E R

Kurzfristige Nutzungsüberlassung einer 
Sportanlage ist umsatzsteuerpflichtig

Die entgeltliche Überlassung einer Sportan-
lage ist grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. 
Im Vordergrund steht die Berechtigung zur 
Nutzung der Anlage zu Trainingszwecken 
und nicht die reine Grundstücksüberlassung.
Die Vermietung einer Sportanlage, z. B. die 
temporäre Überlassung eines Sport- und 
Gymnastikraums durch ein Fitness- und 
Freizeitcenter an einen Sportverein, ist nur 
steuerfrei, wenn dem Mieter das Recht ein-
geräumt wird, die Anlage wie ein Eigentü-
mer zu nutzen und jede andere Person von 
diesem Recht auszuschließen. Davon kann 
nach Auffassung des Finanzgerichts Berlin 
Brandenburg nur ausgegangen werden, 
wenn es sich um eine mehrjährige Vermie-
tung ohne Kündigungsmöglichkeit handelt. 

Bei einer jährlichen Kündigungsmöglichkeit 
hingegen trete die spezifische Leistung der 
Zurverfügungstellung der Sportanlage nicht 
hinter der steuerfreien Grundstücksüberlas-
sung zurück.

Werden Betriebsvorrichtungen mitüber-
lassen, komme es für die Frage der Steu-
erfreiheit darauf an, welcher Leistungsteil 
(Nutzung der Anlage oder der Betriebs-
vorrichtungen) aus Sicht des Nutzers 
den prägenden Charakter hat. Stehe die 
Nutzung der Einrichtungen (Sportgeräte, 
Umkleideräume, Saunabereiche etc.) im 
Vordergrund, sei von einer steuerpflichtigen 
Leistung auszugehen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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A R B E I T S R E C H T

Kein Unfallversicherungsschutz auf 
dem Weg vom Arzt zum Betrieb

Ein Unfall auf dem Rückweg zum Betrieb 
nach einem einstündigen Arztbesuch wäh-
rend der Arbeitszeit ist kein Arbeitsunfall. 
Beim Weg zum Arzt und zurück handelt es 
sich um eine nicht versicherte private Tätig-
keit.

Eine arbeitsrechtliche Verpflichtung zu ge-
sundheitsfördernden Handlungen, die auch 
der Erhaltung oder Wiederherstellung der 
Arbeitskraft und damit betrieblichen Belan-
gen dienen, besteht grundsätzlich nicht. Der 
Arbeitnehmer kann auch nicht davon aus-
gehen, eine vermeintliche Pflicht aus dem 
Beschäftigungsverhältnis zu erfüllen.

Hätte sich der Arbeitnehmer allerdings 
mindestens zwei Stunden beim Arzt aufge-
halten, könnte es sich um einen Wegeunfall 
von einem sog. dritten Ort zur Arbeitsstätte 
handeln, der nach der Rechtsprechung ver-
sichert sein kann.

(Quelle: Urteil des Sozialgerichts Dortmund)

Keine anteilige Verdienstgrenze mehr 
bei kurzfristiger Beschäftigung

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, 
wenn der Beschäftigte von seinem Arbeit-
geber nur mit einem zeitlich geringfügigen 
Arbeitseinsatz betraut ist und ihm keine 
weiteren Arbeitseinsätze in Aussicht gestellt 
werden. Das heißt, dass die Beschäftigung 
von vornherein auf max. drei Monate bzw. 
70 Arbeitstage befristet ist. Grundsätzlich 
unterliegen diese sog. kurzfristigen Minijobs 
keiner Verdienstobergrenze. Die Beschäf-
tigung ist sozialversicherungsfrei. Es fallen 
lediglich geringe Abgaben, z. B Krankheits- 
und Mutterschaftsumlage, an.

Übersteigt das Entgelt jedoch 450 € im Mo-
nat, müssen Arbeitgeber prüfen, dass keine 
Berufsmäßigkeit vorliegt. Das Bundessozi-
algericht hat entschieden, dass die monatli-
che Entgeltgrenze von 450 € auch bei sehr 
kurzen Beschäftigungen unter einem Monat 
gilt. Die Ermittlung einer anteiligen monat-
lichen (tageweisen) Verdienstgrenze entfällt 
damit. Folglich können Arbeitgeber auch für 
nur wenige Tage bis zu 450 € zahlen und 
eine sozialversicherungsfreie kurzfristige 
Beschäftigung melden.

Hinweis: Ab 2019 darf eine kurzfristige 
Beschäftigung nur noch max. zwei Monate 
bzw. 50 Arbeitstage dauern.
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A R B E I T S R E C H T

Sozialversicherungsbeiträge bei der 
kumulierten Auflösung von Arbeitszeit-
konten

Bei der kumulierten Auflösung von Arbeits-
zeitkonten gilt für die Erhebung von Sozial-
versicherungsbeiträgen nicht die monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze, sondern die 
anteilige Jahresarbeitsentgeltgrenze. Dies 
hat das Landessozialgericht Baden Würt-
temberg entschieden.

Ein Gartenbaubetrieb führte für seine Mit-
arbeiter Arbeitszeitkonten zur Verstetigung 
des Arbeitslohns, um witterungs- und jah-
reszeitbedingte Schwankungen auszuglei-
chen. Als mehrere Mitarbeiter ausschieden, 
wurden die auf den Konten angesparten 
Überstunden im letzten Beschäftigungs-
monat kumuliert ausgezahlt (sog. Störfall). 

Die Zahlungen wurden nur bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze des Auszahlungsmo-
nats zur Sozialversicherung angemeldet 
und die Beiträge entsprechend abgeführt. 
Nach einer Betriebsprüfung verlangte die 
Deutsche Rentenversicherung Bund Nach-
zahlungen. Maßgeblich sei nicht die mo-
natliche Beitragsbemessungsgrenze des 
Auszahlungsmonats, sondern aufgrund der 
Zeitbezogenheit der kumuliert gezahlten 
Vergütungen die anteilige Jahresarbeitsent-
geltgrenze des Nachzahlungszeitraums.

Das Bundessozialgericht muss abschließend 
entscheiden.
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Einvernehmliche Änderung der Miete 
bedarf der Schriftform

Wird in einem Mietvertrag vereinbart, dass 
die Miete neu festgesetzt werden kann, 
wenn sich der Verbraucherpreisindex ändert, 
müssen sich Mieter und Vermieter über die 
Miethöhe einigen und dies auch schriftlich 
festhalten. Dies hat der Bundesgerichtshof 
entschieden.

Die Mietparteien hatten einen Gewerbe-
mietvertrag über ein Zeitraum von elf Jahren 
geschlossen. Sie hatten vereinbart, dass jede 
Partei eine Neufestsetzung der Miete verlan-
gen kann, wenn sich der Verbraucherpreisin-
dex um mehr als 4 % ändern würde. Nach 
einiger Zeit begehrte der Vermieter unter 
Hinweis auf die Vereinbarung eine Mieter-
höhung. Der Mieter zahlte vorbehaltlos die 
höhere Miete. Danach kündigte er das Miet-

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

verhältnis fristlos und stellte die Mietzahlung 
ein. Der Vermieter verlangte vom Mieter 
Zahlung der rückständigen Miete.

Nach Auffassung des Gerichts war die Kün-
digung wirksam. Zwar sei sie nicht fristlos 
möglich gewesen. Aber sie sei als ordent-
liche Kündigung zum nächstmöglichen 
Termin zu werten. Diese war wegen eines 
Schriftformmangels möglich. Vereinbarun-
gen über wesentliche Vertragsbedingungen, 
wie eine einvernehmliche Mieterhöhung, 
unterliegen dem Schriftformerfordernis. Da 
diese nicht schriftlich festgehalten wurde, 
liegt ein entsprechender Schriftformverstoß 
vor. Etwas anderes gilt, wenn dem Vermie-
ter ein einseitiges Recht zur Mietanpassung 
zusteht.
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Z I V I L R E C H T

Ehegattenunterhalt: Auskunftsanspruch 
auch bei hohem Einkommen

Geschiedene Ehegatten sind einander 
verpflichtet, auf Verlangen Auskunft über 
ihre Einkünfte zu erteilen, soweit dies zur 
Feststellung eines Unterhaltsanspruchs oder 
einer Unterhaltsverpflichtung erforderlich 
ist. Erklärt sich der auf Auskunftserteilung in 
Anspruch genommene Unterhaltspflichtige 
für „unbegrenzt leistungsfähig“, so ergibt 
sich aus dieser Erklärung nur, dass er darauf 
verzichtet, den Einwand fehlender oder ein-
geschränkter Leistungsfähigkeit geltend zu 
machen. Die Erklärung beinhaltet nicht, dass 
auch der Unterhaltsbedarf ohne Rücksicht 
auf die Einkommenshöhe ermittelt werden 
darf.

Der Bedarf bemisst sich beim nachehelichen 
Unterhalt nach den ehelichen Lebensverhält-
nissen, die sich wiederum nach dem vorhan-
denen Familieneinkommen richten. In der 
Regel wird der Unterhalt nach einer Quote 

des Gesamteinkommens der Ehegatten 
ermittelt. Hierbei wird davon ausgegangen, 
dass im Wesentlichen das gesamte Einkom-
men zu Konsumzwecken verbraucht wird. 
Es wird daher im Ergebnis hälftig auf beide 
Ehegatten verteilt.

Bei besonders günstigen Einkommensver-
hältnissen hingegen fließt ein Teil des Ein-
kommens wahrscheinlich der Vermögens-
bildung zu. Der Unterhalt ist in diesen Fällen 
daher anhand des konkreten Bedarfs zu 
ermitteln, da er nur den laufenden Lebens-
bedarf abdecken soll. Auch zur Darlegung 
dieses Bedarfs bildet das Familieneinkom-
men mithin einen wichtigen Anhaltspunkt, 
sodass die Einkommensauskunft des Unter-
haltspflichtigen nicht entbehrlich ist.

(Quelle: Beschluss des Bundesgerichtshofs)
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Z I V I L R E C H T

Zusammentreffen von Behandlungsfeh-
ler und Patienten-Fehlverhalten

In einem vom Oberlandesgericht Hamm 
entschiedenen Fall verlangte eine Ehefrau 
von einem Krankenhausträger Schmer-
zensgeld und Schadensersatz wegen einer 
fehlerhaften Behandlung ihres Ehemanns 
vor seinem Tod.

Der Hausarzt hatte den Ehemann aufgrund 
des Verdachts auf eine Angina pectoris 
in das Krankenhaus eingewiesen, das der 
Mann nach ersten Untersuchungen wenige 
Tage später gegen den ärztlichen Rat wieder 
verließ. Knapp drei Wochen später wies ihn 
der Hausarzt mit derselben Diagnose in ein 
anderes Krankenhaus ein. Dort lehnte der 
Patient eine unmittelbare stationäre Auf-
nahme ab und vereinbarte lediglich einen 
Termin in vier Tagen zur kardiologischen 

Abklärung. Vor Wahrnehmung dieses Unter-
suchungstermins verstarb der Ehemann an 
Herzversagen.

Der vom Gericht eingeschaltete Sachver-
ständige stellte zwar grobe Behandlungs-
fehler bei der Aufnahme in das Krankenhaus 
fest, konnte allerdings keine Aussage dazu 
treffen, ob diese Behandlungsfehler mitur-
sächlich für den Tod des Patienten waren.
Da der Patient die ärztlichen Empfehlungen 
missachtet und hierdurch ein ganz erheb-
liches Mitverschulden an seinem Gesund-
heitsschaden hatte, hätte die Ehefrau nach 
Auffassung des Gerichts nachweisen müs-
sen, dass die Behandlungsfehler mitursäch-
lich für den Tod des Ehemanns waren. Dieser 
Beweis konnte nicht geführt werden.
 



26I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

V E R FA H R E N S R E C H T

Keine Säumniszuschläge auf zurückge-
währte Steuern nach Anfechtung durch 
Insolvenzverwalter

Ein Steuerpflichtiger hatte bis zu seiner 
Insolvenz seine Steuern pünktlich bezahlt. 
Nach erfolgreicher Anfechtung durch den 
Insolvenzverwalter musste das Finanzamt 
einen Steuerbetrag von 350.000 € zurück-
gewähren. Das Finanzamt meinte, dass 
hierdurch die Steuerschulden und die Ne-
benleistungen wieder aufgelebt und folg-
lich Säumniszuschläge rückwirkend ab der 
ursprünglichen Fälligkeit bis zum Tag der 
Insolvenzeröffnung entstanden seien. Diese 
meldete das Finanzamt zur Insolvenztabelle 
an.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass keine 
Säumniszuschläge für diesen Zeitraum ent-
standen sind. Der Steuerpflichtige hatte die 
ursprünglichen Steuerzahlungen fristgerecht 
geleistet. Eine Säumnis entfällt mit dem Zeit-
punkt der Entrichtung. Dies gilt unabhängig 
davon, ob beglichene Steuerforderungen 
rückwirkend wieder aufleben.

Haftung des Geschäftsführers nach In-
solvenzeröffnung

Ein GmbH Geschäftsführer wurde nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der GmbH vom Finanzamt für 
Steuerschulden der Gesellschaft als Haf-
tungsschuldner in Anspruch genommen. 
Gegen den Haftungsbescheid legte er er-
folglos Einspruch ein.

Das Sächsische Finanzgericht entschied, 
dass die Einwendungen des Geschäftsfüh-
rers gegen die Höhe der Steuer erfolglos 
bleiben. Als Geschäftsführer der Insolvenz-
schuldnerin habe er im Insolvenzverfahren 
die Möglichkeit gehabt, der Steuerforderung 
des Finanzamts zu widersprechen. Dies habe 
er jedoch nicht getan.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Keine Nichtigkeit einer Prüfungsanord-
nung bei auslegungsfähiger Angabe 
des Adressaten

Die Adressierung einer Prüfungsanordnung 
an eine GmbH war falsch. Sie war an eine 
GmbH & Co. KG als Rechtsnachfolgerin der 
GmbH gerichtet. Allerdings bestand die 
GmbH unverändert fort. Ihr war im Rahmen 
der Übertragung ihres Vermögens auf die 
GmbH & Co. KG lediglich eine Kommandit-
beteiligung an dieser Gesellschaft einge-
räumt worden.

Die Prüfungsanordnung wurde nicht an-
gefochten und die Prüfung durchgeführt. 
Erst im Rahmen eines Einspruchsverfahrens 
gegen die Feststellungen der Prüfung berief 
sich die GmbH auf die Nichtigkeit der Prü-
fungsanordnung. Danach hätten die Prü-
fungsfeststellungen nicht mehr ausgewertet 
werden dürfen.

Das Finanzgericht München vertrat die 
Ansicht, dass die Prüfungsanordnung nicht 
eindeutig falsch, sondern lediglich mehrdeu-
tig und damit auslegungsfähig war. Bis zur 
Einlegung des Einspruchs seien alle Beteilig-
ten davon ausgegangen, die Bezeichnung 
des Adressaten sei zutreffend. Entsprechend 
habe die Gesellschaft auch die Prüfungs-
handlungen zugelassen. Jetzt, vier Jahre 
später, sei eine Berufung auf die Nichtigkeit 
der Prüfungsanordnung auch nach Treu und 
Glauben ausgeschlossen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Ent-
geltumwandlung

Ein Geschäftsführer war mehrheitlich an 
einer GmbH beteiligt. Die GmbH sagte ihm 
1994 eine Altersrente von 60 % des letzten 
Grundgehalts ab dem 65. Lebensjahr zu. 
Die Altersversorgung wurde 2010 mit einer 
zusätzlichen Unterstützungskassenzusa-
ge verbessert. Hierzu wurde eine Entgel-
tumwandlung vereinbart. Die gekürzten 
Gehaltsanteile zahlte die GmbH an die 
Versorgungskasse, die dem Geschäftsführer 
eine Versorgungszusage erteilte und eine 
entsprechende Rückdeckungsversicherung 
abschloss. Die GmbH berücksichtigte die 
Beitragszahlungen als Betriebsausgaben.

Das Finanzamt hingegen sah in der Un-
terstützungskassenzusage eine verdeckte 

Gewinnausschüttung. Es argumentierte, 
dass der Geschäftsführer zum Zeitpunkt der 
Zusage bereits das 58. Lebensjahr über-
schritten habe und die zusätzliche Altersver-
sorgung nicht mehr erdienen könne.

Der Bundesfinanzhof widersprach der Auf-
fassung der Finanzverwaltung. Wirtschaftlich 
betrachtet verfügt der Geschäftsführer mit 
der durch Entgeltumwandlung finanzierten 
Altersversorgung über sein eigenes (künfti-
ges) Vermögen. Er legt lediglich Aktivbezüge 
zugunsten künftiger Altersbezüge zurück. 
Daher gibt es regelmäßig keine Veranlas-
sung, die Entgeltumwandlung am Maßstab 
der Erdienbarkeit zu prüfen.
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P E R S O N E N G E S E L L S C H A F T E N

Keine Abfärbung gewerblicher Einkünf-
te bei Verlusten

Eine Personengesellschaft, die auch gewerb-
liche Einkünfte erzielt, gilt in vollem Umfang 
als Gewerbebetrieb, selbst wenn sie haupt-
sächlich nicht gewerbliche Einkünfte erzielt. 
Eine Umqualifizierung der nicht gewerbli-
chen Einkünfte erfolgt nur dann nicht, wenn 
die Nettoumsatzerlöse aus der gewerblichen 
Tätigkeit 3 % der gesamten Nettoumsatzer-
löse der Gesellschaft und 24.500 € im Veran-
lagungszeitraum nicht übersteigen.

Aus dieser Bagatellgrenze, die die Recht-
sprechung aufgestellt hat, folgt, dass nur po-

sitive gewerbliche Einkünfte zu einer Abfär-
bung auf die ansonsten nicht gewerblichen 
Einkünfte führen können. Negative Einkünfte 
können eine Abfärbung nicht bewirken.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)


